
Geschäftsleitung 
Stampfenbachstrasse 63, Postfach, 8090 Zürich
Telefax 043 259 51 18

E-Mail bvk@bvk.zh.ch
Internet www.bvk.ch

Fragebogen zur Vernehmlassung nachhaltige Finanzierung, Teilrevision der Statuten der 
Versicherungskasse für das Staatspersonal

Vernehmlassungsfrist 10. Januar 2011

Stellungnahme von

Vertreter des Arbeitgebers / der Organisation: 

Vertrags-Nr.: 

Adresse: 

Verantwortliche Kontaktperson: 

Telefon: 

E-Mail: 

Datum: 

Finanzdirektion des Kantons Zürich BVK Personalvorsorge des Kantons Zürich



Die Vernehmlassung kann elektronisch via Internet oder per Post mittels Fragebogen erfolgen.

Elektronische Vernehmlassung:
Für die Vernehmlassung steht eine elektronische Version des Fragebogens zur Verfügung. Die BVK arbeitet dabei mit der Zürcher Hochschule für 
Angewandte Wissenschaften zhaw zusammen. Die Vertraulichkeit ist gewährleistet. Die Zugangsdaten zum elektronischen Fragebogen werden durch die 
zhaw den Vernehmlassungsteilnehmern zur Verfügung gestellt.

Schriftliche Vernehmlassung: 
Der Fragebogen für die schriftliche Vernehmlassung kann auf der Webseite der BVK (www.bvk.ch) heruntergeladen und ausgefüllt an die BVK retourniert 
werden.

Postadresse: BVK Personalvorsorge des Kantons Zürich, z.Hd. Jürg Landolt, Leiter Versichertenverwaltung, Stampfenbachstrasse 63, 8090 Zürich. 
Rücksendung via e-Mail: juerg.landolt@bvk.zh.ch.

208.10.2010

http://www.bvk.ch
file:///mailto:juerg.landolt@bvk.zh.ch


Fragen zu Ihrer Firma / Organisation

1. Welche Interessengruppe und / oder Versichertenkreise vertreten Sie mit dieser Vernehmlassungsantwort?

Arbeitgeber Kanton 
Arbeitgeber angeschlossen
Versicherte
Personalverband
Organ der BVK
Politik

2. Wie viele BVK-Versicherte vertreten Sie mit dieser Vernehmlassungsantwort? 

308.10.2010



ja nein keine 
Meinung

Bemerkung

3. Im Rahmen der die Versicherungsleistungen betreffenden Revisionsmassnahmen 
wird langfristig eine ausgewogene Zuteilung der Vermögenserträge auf die 
Versicherten und die Rentnerinnen und Rentner angestrebt.
Begrüssen Sie dieses Konzept?

4. Die Herabsetzung des technischen Zinssatzes fördert langfristig eine 
ausgewogene Zuteilung der Vermögenserträge auf die aktiven Versicherten und 
die Rentnerinnen und Rentner.

- Begrüssen Sie die geplante Reduktion des technischen Zinssatzes von 4% auf
   3.25%?

- Bevorzugen Sie einen tieferen  technischen Zins als 3.25%? 
5. Die Senkung des technischen Zinssatzes bedingt auch eine Senkung des 

Umwandlungssatzes. Die neuen Umwandlungssätze sollen dabei für jedes 
Rücktrittsalter nach versicherungstechnischen Grundsätzen berechnet werden.
Begrüssen Sie die generell versicherungstechnisch korrekt berechneten 
altersabhängigen Umwandlungssätze?  

6. Um die Auswirkungen der Senkung des technischen Zinssatzes und des 
Umwandlungssatzes zu mildern, sollen die Spargutschriften bzw. die Sparbeiträge 
wieder auf die früheren Sätze von vor 2002 angehoben werden. 
Begrüssen Sie die Erhöhung der Spargutschriften bzw. der Sparbeiträge, welche 
für die Arbeitgeber zu einer jährlichen Mehrbelastung von CHF 64 Mio. und für die 
Versicherten zu solchen von CHF 37 Mio. führt und den individuellen 
Sparguthaben gutgeschrieben werden?

7. Zur Verbesserung der Arbeitsmarktfähigkeit älterer Arbeitnehmer können 
Vorsorgeeinrichtungen gemäss den neuen Bestimmungen des BVG vorsehen, 
dass bei Weiterarbeit über das 65. Altersjahr hinaus die Vorsorge bis längstens zur 
Vollendung des 70. Altersjahres weitergeführt werden kann. 
Begrüssen Sie die gestützt darauf geplante Weiterführung des Sparprozesses 
während der Dauer der Weiterarbeit, längstens aber bis zur Vollendung des 70. 
Altersjahres auf der Basis reduzierter Sparbeiträge und Spargutschriften?

Fragen zu geplanten Statutenänderungen

408.10.2010



ja nein keine 
Meinung

Bemerkung

8. Zur Abfederung der Folgen der geplanten Reduktion der Umwandlungssätze 
sollen die Sparguthaben abgestuft nach Altersklassen aufgewertet werden. 
Begrüssen Sie die geplante Aufwertung der Sparguthaben ab Alter 38 
entsprechend der erreichten Altersklasse, welche im Alter 45 den Maximalwert von 
7,3% des individuellen Sparguthabens erreicht?

9. Die geplanten Bestimmungen zur nachhaltigen Finanzierung sehen sowohl bei 
Unterdeckung als auch bei Überdeckung konkrete Massnahmen vor und erübrigen 
somit Entscheidfindungsprozesse durch die zuständigen Gremien.
Begrüssen Sie grundsätzlich das geplante Konzept, welches diesbezüglich 
weitgehend auf Automatismen beruht?

10. Gemäss den bundesrechtlichen Vorschriften haben die Vorsorgeeinrichtungen 
Massnahmen zur Behebung der Unterdeckung vorzusehen, welche auf einer 
reglementarischen Grundlage beruhen müssen. Zurzeit tragen nur die Versicherten 
die Sanierungslast, indem sie tiefere Zinsgutschriften in Kauf nehmen müssen. 
Begrüssen Sie grundsätzlich die geplante zusätzliche Erhebung von 
Sanierungsbeiträgen, zu denen sowohl der Arbeitgeber als auch die Versicherten 
verpflichtet werden sollen?

508.10.2010



ja nein keine 
Meinung

Bemerkung

11. Bei der Festlegung des Beitragsverhältnisses der Sanierungsbeiträge zwischen 
Arbeitgeber und Versicherten soll der Tatsache Rechnung getragen werden, dass 
letztere bereits durch die tiefere Verzinsung ihrer Sparguthaben zur Sanierung 
beitragen.
Begrüssen Sie die Lastenverteilung der Sanierung  von 70:30 (2,5:1) zulasten des 
Arbeitgebers?

oder

Würden Sie die Festlegung der Sanierungsbeiträge im ordentlichen 
Beitragsverhältnis von 60:40 (entsprechend 1,5:1) vorziehen?

oder 

Würden Sie die paritätische Festlegung der Sanierungsbeiträge im Verhältnis 
50:50 (entsprechen 1:1) bevorzugen, wie dies gemäss bundesrechtlicher 
Minimalvorschrift vorgesehen ist?

608.10.2010



ja nein keine 
Meinung

Bemerkung
12. Im Falle einer Unterdeckung sind Massnahmen vorgesehen, welche zu 

Glättungseffekten führen. Die Unterdeckung muss mindestens 7% betragen bis 
Sanierungsbeiträge neu oder erneut  erhoben werden dürfen.  
Begrüssen Sie diese?

13. Die geplanten Massnahmen zur Wahrung der langfristigen finanziellen Sicherheit 
wurden in Abhängigkeit zum Deckungsgrad definiert.
Begrüssen Sie grundsätzlich das geplante Konzept, welches 
deckungsgradabhängige Massnahmen vorab definiert?

14. Die geplanten Massnahmen zur Wahrung der langfristigen finanziellen Sicherheit 
sehen unter anderem vor, dass für die Verzinsung der Sparguthaben der 
Versicherten erst ab einem Deckungsgrad von 110% ein Zinssatz von 3.25% 
garantiert ist (= technischer Zinssatz) und dass bei laufenden Renten bei einem 
Deckungsgrad von weniger als 115% zulasten der BVK keine 
Leistungsverbesserungen gewährt werden.

Begrüssen Sie diese Massnahmen?

15. Die geplanten Massnahmen zur Wahrung der langfristigen finanziellen Sicherheit 
sehen unter anderem vor, dass ab einem Deckungsgrad von grösser 115% ein 
Drittel des den Deckungsgrad übersteigenden Teils für Leistungsverbesserungen 
und zwei Drittel zur Weiteräufnung der Wertschwankungsreserve bis zu deren 
Zielwert zu verwenden ist.
Begrüssen Sie einen Schlüssel, der der Äufnung der Reserven und damit der 
Risikofähigkeit der BVK angemessene Bedeutung zukommen lässt?

16. Würden Sie stattdessen begrüssen, wenn dem Aspekt der Risikofähigkeit stärker 
Rechnung getragen würde und Leistungsverbesserungen erst gewährt würden, 
wenn der Zielwert der Wertschwankungsreserve bei einem Deckungsgrad 
von ca. 120% erreicht ist?

708.10.2010



ja nein keine 
Meinung

Bemerkung
17. Neu ist der anrechenbare Lohn unter Einbezug der regelmässigen Zulagen 

abschliessend in § 5 definiert. Des Weiteren wird definiert welche Zulagen nicht 
zum anrechenbaren Lohn zählen.
Begrüssen Sie die geplante Regelung? 

Gibt es weitere Zulage die nicht zum anrechenbaren Lohn zählen sollten?

18. Neu soll ein voller Kapitalbezug beim Altersrücktritt (heute maximal 50 % des 
Sparguthabens) möglich sein. Mit der Anpassung des Freizügigkeitsgesetzes per 
Januar 2010 wurde bereits eine „Umgehungsmöglichkeit“ der heutigen 
Beschränkung geschaffen.
Begrüssen Sie die volle Kapitaloption mit einer Optionsfrist von 6 Monaten? 

Prosa Vernehmlassungsantworten

Wir bitten Sie, um Antwort bis zum 10. Januar 2011 

Ort / Datum: Unterschrift Vernehmlassungsteilnehmer:                                     

808.10.2010
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www.bvk.ch
Fragebogen zur Vernehmlassung nachhaltige Finanzierung, Teilrevision der Statuten der Versicherungskasse für das Staatspersonal
Vernehmlassungsfrist 10. Januar 2011
Stellungnahme von
Vertreter des Arbeitgebers / der Organisation: 
Vertrags-Nr.: 
Adresse: 
Verantwortliche Kontaktperson: 
Telefon: 
E-Mail: 
Datum: 
Finanzdirektion des Kantons Zürich
BVK Personalvorsorge des Kantons Zürich
Die Vernehmlassung kann elektronisch via Internet oder per Post mittels Fragebogen erfolgen.
Elektronische Vernehmlassung:
Für die Vernehmlassung steht eine elektronische Version des Fragebogens zur Verfügung. Die BVK arbeitet dabei mit der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften zhaw zusammen. Die Vertraulichkeit ist gewährleistet. Die Zugangsdaten zum elektronischen Fragebogen werden durch die zhaw den Vernehmlassungsteilnehmern zur Verfügung gestellt.
Schriftliche Vernehmlassung: 
Der Fragebogen für die schriftliche Vernehmlassung kann auf der Webseite der BVK (www.bvk.ch) heruntergeladen und ausgefüllt an die BVK retourniert 
werden.
Postadresse: BVK Personalvorsorge des Kantons Zürich, z.Hd. Jürg Landolt, Leiter Versichertenverwaltung, Stampfenbachstrasse 63, 8090 Zürich. 
Rücksendung via e-Mail: juerg.landolt@bvk.zh.ch.
08.10.2010
Fragen zu Ihrer Firma / Organisation
1. Welche Interessengruppe und / oder Versichertenkreise vertreten Sie mit dieser Vernehmlassungsantwort?
Arbeitgeber Kanton 
Arbeitgeber angeschlossen
Versicherte
Personalverband
Organ der BVK
Politik
2. Wie viele BVK-Versicherte vertreten Sie mit dieser Vernehmlassungsantwort? 
08.10.2010
ja
nein
keine Meinung
Bemerkung
3.
Im Rahmen der die Versicherungsleistungen betreffenden Revisionsmassnahmen wird langfristig eine ausgewogene Zuteilung der Vermögenserträge auf die Versicherten und die Rentnerinnen und Rentner angestrebt.
Begrüssen Sie dieses Konzept?
4.
Die Herabsetzung des technischen Zinssatzes fördert langfristig eine ausgewogene Zuteilung der Vermögenserträge auf die aktiven Versicherten und die Rentnerinnen und Rentner.
- Begrüssen Sie die geplante Reduktion des technischen Zinssatzes von 4% auf
   3.25%?
- Bevorzugen Sie einen tieferen  technischen Zins als 3.25%? 
5. 
Die Senkung des technischen Zinssatzes bedingt auch eine Senkung des Umwandlungssatzes. Die neuen Umwandlungssätze sollen dabei für jedes Rücktrittsalter nach versicherungstechnischen Grundsätzen berechnet werden.
Begrüssen Sie die generell versicherungstechnisch korrekt berechneten altersabhängigen Umwandlungssätze?  
6. 
Um die Auswirkungen der Senkung des technischen Zinssatzes und des Umwandlungssatzes zu mildern, sollen die Spargutschriften bzw. die Sparbeiträge wieder auf die früheren Sätze von vor 2002 angehoben werden. 
Begrüssen Sie die Erhöhung der Spargutschriften bzw. der Sparbeiträge, welche für die Arbeitgeber zu einer jährlichen Mehrbelastung von CHF 64 Mio. und für die Versicherten zu solchen von CHF 37 Mio. führt und den individuellen Sparguthaben gutgeschrieben werden?
7.
Zur Verbesserung der Arbeitsmarktfähigkeit älterer Arbeitnehmer können Vorsorgeeinrichtungen gemäss den neuen Bestimmungen des BVG vorsehen, dass bei Weiterarbeit über das 65. Altersjahr hinaus die Vorsorge bis längstens zur Vollendung des 70. Altersjahres weitergeführt werden kann. 
Begrüssen Sie die gestützt darauf geplante Weiterführung des Sparprozesses während der Dauer der Weiterarbeit, längstens aber bis zur Vollendung des 70. Altersjahres auf der Basis reduzierter Sparbeiträge und Spargutschriften?
Fragen zu geplanten Statutenänderungen
08.10.2010
ja
nein
keine Meinung
Bemerkung
8. 
Zur Abfederung der Folgen der geplanten Reduktion der Umwandlungssätze sollen die Sparguthaben abgestuft nach Altersklassen aufgewertet werden. 
Begrüssen Sie die geplante Aufwertung der Sparguthaben ab Alter 38 entsprechend der erreichten Altersklasse, welche im Alter 45 den Maximalwert von 7,3% des individuellen Sparguthabens erreicht?
9.
Die geplanten Bestimmungen zur nachhaltigen Finanzierung sehen sowohl bei Unterdeckung als auch bei Überdeckung konkrete Massnahmen vor und erübrigen somit Entscheidfindungsprozesse durch die zuständigen Gremien.
Begrüssen Sie grundsätzlich das geplante Konzept, welches diesbezüglich weitgehend auf Automatismen beruht?
10. 
Gemäss den bundesrechtlichen Vorschriften haben die Vorsorgeeinrichtungen Massnahmen zur Behebung der Unterdeckung vorzusehen, welche auf einer reglementarischen Grundlage beruhen müssen. Zurzeit tragen nur die Versicherten die Sanierungslast, indem sie tiefere Zinsgutschriften in Kauf nehmen müssen. 
Begrüssen Sie grundsätzlich die geplante zusätzliche Erhebung von Sanierungsbeiträgen, zu denen sowohl der Arbeitgeber als auch die Versicherten verpflichtet werden sollen?
08.10.2010
ja
nein
keine Meinung
Bemerkung
11.
Bei der Festlegung des Beitragsverhältnisses der Sanierungsbeiträge zwischen Arbeitgeber und Versicherten soll der Tatsache Rechnung getragen werden, dass letztere bereits durch die tiefere Verzinsung ihrer Sparguthaben zur Sanierung beitragen.
Begrüssen Sie die Lastenverteilung der Sanierung  von 70:30 (2,5:1) zulasten des Arbeitgebers?
oder
Würden Sie die Festlegung der Sanierungsbeiträge im ordentlichen Beitragsverhältnis von 60:40 (entsprechend 1,5:1) vorziehen?
oder 
Würden Sie die paritätische Festlegung der Sanierungsbeiträge im Verhältnis 50:50 (entsprechen 1:1) bevorzugen, wie dies gemäss bundesrechtlicher Minimalvorschrift vorgesehen ist?
08.10.2010
ja
nein
keine Meinung
Bemerkung
12.
Im Falle einer Unterdeckung sind Massnahmen vorgesehen, welche zu Glättungseffekten führen. Die Unterdeckung muss mindestens 7% betragen bis Sanierungsbeiträge neu oder erneut  erhoben werden dürfen.  
Begrüssen Sie diese?
13.
Die geplanten Massnahmen zur Wahrung der langfristigen finanziellen Sicherheit wurden in Abhängigkeit zum Deckungsgrad definiert.
Begrüssen Sie grundsätzlich das geplante Konzept, welches deckungsgradabhängige Massnahmen vorab definiert?
14.
Die geplanten Massnahmen zur Wahrung der langfristigen finanziellen Sicherheit sehen unter anderem vor, dass für die Verzinsung der Sparguthaben der Versicherten erst ab einem Deckungsgrad von 110% ein Zinssatz von 3.25% garantiert ist (= technischer Zinssatz) und dass bei laufenden Renten bei einem Deckungsgrad von weniger als 115% zulasten der BVK keine Leistungsverbesserungen gewährt werden.
Begrüssen Sie diese Massnahmen?
15.
Die geplanten Massnahmen zur Wahrung der langfristigen finanziellen Sicherheit sehen unter anderem vor, dass ab einem Deckungsgrad von grösser 115% ein Drittel des den Deckungsgrad übersteigenden Teils für Leistungsverbesserungen und zwei Drittel zur Weiteräufnung der Wertschwankungsreserve bis zu deren Zielwert zu verwenden ist.
Begrüssen Sie einen Schlüssel, der der Äufnung der Reserven und damit der Risikofähigkeit der BVK angemessene Bedeutung zukommen lässt?
16.
Würden Sie stattdessen begrüssen, wenn dem Aspekt der Risikofähigkeit stärker Rechnung getragen würde und Leistungsverbesserungen erst gewährt würden, wenn der Zielwert der Wertschwankungsreserve bei einem Deckungsgrad 
von ca. 120% erreicht ist?
08.10.2010
ja
nein
keine Meinung
Bemerkung
17.
Neu ist der anrechenbare Lohn unter Einbezug der regelmässigen Zulagen abschliessend in § 5 definiert. Des Weiteren wird definiert welche Zulagen nicht zum anrechenbaren Lohn zählen.
Begrüssen Sie die geplante Regelung? 
Gibt es weitere Zulage die nicht zum anrechenbaren Lohn zählen sollten?
18.
Neu soll ein voller Kapitalbezug beim Altersrücktritt (heute maximal 50 % des Sparguthabens) möglich sein. Mit der Anpassung des Freizügigkeitsgesetzes per Januar 2010 wurde bereits eine „Umgehungsmöglichkeit“ der heutigen Beschränkung geschaffen.
Begrüssen Sie die volle Kapitaloption mit einer Optionsfrist von 6 Monaten? 
Prosa Vernehmlassungsantworten
Wir bitten Sie, um Antwort bis zum 10. Januar 2011 
Ort / Datum: 
Unterschrift Vernehmlassungsteilnehmer: 
08.10.2010
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